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Fallbeispiel Längenfeld

• ohne „Vorgeschichte“ nur die halbe Wahrheit

• Interessensabwägung, Baudichte

•
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Fallbeispiel Kirchberg
Änderung örtliches Raumordnungskonzept 2014

•Der ausgewiesene Bereich dient ausschließlich einer 
Widmung als Sonderfläche für betreutes Wohnen 
(betreute Seniorenwohnungen und Wohnungen für 
Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten) nach § 43 
TROG 2011. 

•Dem Verwendungszweck entsprechende privatrechtliche 
Vereinbarungen zwischen Betreiber und Gemeinde über 
die nähere Form der Wohnungsbereitstellung können 
abgeschlossen werden.
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Entwicklung des Einsatzes von 
Raumordnungsverträgen in Tirol
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Verwendungszweck von 
Raumordnungsverträgen in Tirol?
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Schaffen von leistbaren Wohnraum

Flächenabtretung für öffentliche Zwecke

Nutzung als Hauptwohnsitz bzw. kein Freizeitwohnsitz zulässig

Frist für Baubeginn bzw. Baufertigstellung

Bei Bedarf der ortsansässigen Bevölkerung

Festlegung eines angemessenen Grundpreises

Abdeckung des Eigenbedarfs

Absicherung wirtschaftlicher Tätigkeit

Verbot einer Parifizierung

Übernahme von Erschließungskosten

Verringerung von Flächenversiegelung

Wegeservitute

Anzahl
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Sanktionsmechanismen

81% verwenden mindestens 
zwei Sanktionsarten
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Kontrolle in den Gemeinden Tirols
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Ausblick

„Haupsach a Vertrag!“ ist von vorgestern (oder sollte von vorgestern sein)

Welche Kontrolle geht von der Aufsichtsbehörde aus (oder kann von ihr ausgehen)?

Vertragsraumordnung erfordert

• Interessensabwägung statt Willkür

• Transparenz statt Geheimniskrämerei

• Interdisziplinäre, professionelle Zusammenarbeit und Kontrolle
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